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Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: Machbarkeit Hallenbad

Sehr geehrter Herr Bürgermeister
sehr geehrter Herr Schrewe,

ich möchte Sie bitten, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Bau- und Planungsaus-
schusses am 11.12.2018 aufzunehmen:

Antrag:

Die Verwaltung wird damit beauftragt, den Neubau eines Hallenbades (einschließlich Lehrschwimm-
becken) zu prüfen. Voraussichtlich förderfähige Varianten sind dem Bau- und Planungsausschuss zur 
weiteren Beratung bis zum Juli 2019 vorzustellen. Dazu sind die bereits vorhandenen Planungen 
und Kostenberechnungen so zu überarbeiten, dass auf deren Grundlage ein Förderantrag für die 
Städtebauförderung 2020 gestellt werden kann. 

Begr  ündung:  

Bis zum Jahr 2012 haben bereits umfangreiche Planungen einschließlich der Untersuchung mehre-
rer Varianten für den Neubau eines Hallenbades oder Lehrschwimmbeckens stattgefunden. Dabei 
wurden sowohl die Bau- als auch die Betriebskosten betrachtet. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass ein geregeltes Schulschwimmen – welches an Grund-
schulen verpflichtend durchzuführen ist- entweder nicht im vorgeschriebenen Umfang oder nur mit 
großen organisatorischen Anstrengungen gewährleistet werden kann.
Der Wunsch nach einem Hallenbad ist auch in der Bevölkerung ungebrochen und wurde zuletzt bei 
der Entwicklung des IKEK- Konzepts im Jahr 2017, bei dessen Erarbeitung die Bürgerschaft direkt be-
teiligt war, deutlich. Der Neubau eines Hallenbades wurde dort als ein Leitprojekt (herausragende 
Bedeutung für die Gesamtkommune) klassifiziert.
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In der Städtebauförderung 2019 wird über den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ 
erstmals der Bau von Schwimmbädern förderfähig. Die Landesregierung stellt dazu eine 90%-Förde-
rung in Aussicht. Für die Städtebauförderung 2020 sind Anträge bis zum 30. September 2019 einzu-
reichen. Neue städtebauliche Gesamtmaßnahmen sind laut den Förderbedingungen grundsätzlich 
innerhalb eines achtjährigen Zeitraums durchzuführen.

Mit freundlichem Gruß
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